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Das neue modulare Curriculum Implantologie.

Wahlmodule

Modul 12 Implantationstechniken von A–Z

Prof. Dr. Dr. Wilfried H. Engelke/Göttingen
Göttingen

Grundlagen der geschlossenen Implantation  
(Flapless implantology)
Biologie 
Planung 
Klinik  

approbierte Zahnärzte/-innen

keine

Comparison of Flap and Flapless Procedures
Rationale for flapless implant surgery
Flapless Implant Technique: Soft Tissue Punch and Mini-flap Technique
Diagnosis and Treatment Plan for Flapless Implant Surgery
Flapless Implant Surgery
Drilling for Flapless Implant Surgery
Stage II Surgery in Flapless Implant Surgery
Spontaneous Early Exposure of Submerged Implants after Flapless   
Surgery
Plaque Control Following Flapless Implant Surgery 
Soft Tissue around Flapless Implants
Flapless implants in a thick mucosa 
Flapless Implant Surgery in the case of vertical or horizontal bone resorption
Socket Lift and Simultaneous Flapless Implant Placement
Sinus Membrane Elevation and Simultaneous Flapless Implant Placement
Maxillary sinus bone grafting and flapless implant surgery

Kursleiter:
Kursort:
Lern-/Lehrziele:

Zielgruppe:
Notwendige
Ausrüstung:

Modulinhalt:
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Modul 13 Implantologie für die Praxis aus der Praxis

Dr. Dr. Werner Stermann/Hamburg, Dr. Joachim Eifert/Halle (Saale)
Hamburg

Live-OP
Hands-on-Kurs
Fallbesprechungen 
Training

approbierte Zahnärzte/-innen

keine

Aufklärung, Dokumentation, Gutachterfragen 
qualitätsgerechtes Vorgehen, Empfehlungen aus langjähriger gerichtsgutachterlicher
Tätigkeit
Das systematische Procedere bei den OPs in den einzelnen Kieferabschnitten (OK-
Höhlen, UK-Nerven, crista mandibularis) und die Vermeidung von Verletzungen
wichtiger anatomischer Strukturen
Hygienerichtlinien und die Umsetzung in der Praxis 
Implantationszeitpunkt, Implantatauswahl, Sofortimplantation, Sofortversorgung,
Sofortbelastung – Kriterien und Risiken-Management der Komplikationen und
Misserfolge
prä-, intra-, postoperativ Mukositis- und Periimplantitisbehandlung
Moderne Suprastrukturen auf Implantaten mit CAD/CAM-Titangerüsten
Zirkonoxid
Hands-on-Kurs am Schweinekiefer, Schnittechniken, Nahttechniken, Augmentationen
Membrantechniken
Fallbesprechungen, Training
Teilnehmer bringen eigene Fälle mit (Modelle, OPGs, CTs)
Referenten besprechen bestimmte Fälle
Besprechung von Fällen mit DVT, CT und Simplant-Diagnostik
Evaluation 

Kursleiter:
Kursort:
Lern-/Lehrziele:

Zielgruppe:
Notwendige
Ausrüstung:

Modulinhalt:
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Modul 14 Piezosurgery

DDr. Angelo Troedhan/Wien, Dr. Andreas Kurrek/Ratingen,
Prof. Dr. Marcel A. Wainwright/Düsseldorf
Düsseldorf

Einführung in die Ultraschall-Chirurgie
Geschichte der Ultraschall-Chirurgie
Physikalische Grundlagen
Klinische Anwendung

approbierte Zahnärzte/-innen

keine

Einführung in die Ultraschall-Chirurgie
Geschichte der Ultraschall-Chirurgie
Physikalische Grundlagen
Klinische Anwendung, hier:

� WSR
� Extraktionen und Osteotomien, Germektomien
� Nervtransposition
� Bone Splitting
� Blockaugmentationen (vertikal, lateral, interpositional)
� Sinuslift extern und Intralift
� Distraktionsosteogenese

Live-OP wahlweise Intralift 
Blockaugmentation/Bonesplit mit dem Piezotome
Abrechnungstipps

Kursleiter:

Kursort:
Lern-/Lehrziele:

Zielgruppe:
Notwendige
Ausrüstung:

Modulinhalt:
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Modul 15 Umstellungsosteotomien im Zahn-, Mund- und Kieferbereich

Prof. Dr. Kurt Vinzenz/Wien, Dr. Christian Schaudy/Wien
Wien

Grundlagen der Anatomie
Eugnath-Dysgnath
Das ideale Gesicht heute
3-D-Analyse und Auswertung
Kooperationsplan der möglichen interdisziplinären Fachrichtungen

approbierte Zahnärzte/-innen

keine

Vorstellung der gebräuchlichen Verfahren
Chirurgische KFO
Beste Ergebnisse in kurzer Zeit
Erwachsenenbehandlung
Progeniebehandlung UK Rückverlagerung
Le Fort
Distraktion 
Augmentation 
Wann – wie – wo
Verwendung von Osseosyntheseplatten
Schmalkiefer
Gaumennaht-Spreizung – Anwendung eines Distraktors
Autogene Auflagerungsplastik
Verwendung und Gewinnung eines kortikospongiösen Blocks J-Graft

Kursleiter:
Kursort:
Lern-/Lehrziele:

Zielgruppe:
Notwendige
Ausrüstung:

Modulinhalt:
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Modul 16 Problembewältigung in der zahnärztlichen Implantologie 

Prof. Dr. Thomas Weischer/Essen, Prof. Dr. Michael Augthun/Mülheim 
Essen (bzw. Mülheim a. d. R.)
Präimplantologische Planung, Implantatchirurgie, Implantatprothetik und
Implantatnachsorge sind nicht frei von Komplikationen. Komplikationen ziehen zuneh-
mend forensische Auseinandersetzungen nach sich.
In dem Kurs soll deshalb systematisch ein Überblick über die Komplikationsursachen
gegeben und anhand klinischer Beispiele Tipps und Tricks zur Lösung und Vermeidung
chirurgischer und prothetischer Probleme unter Einbeziehung forensischer Aspekte ver-
mittelt werden.

approbierte Zahnärzte/-innen

keine

Implantatsysteme: Vor- und Nachteile
Patientenselektion, Risikoprofil
Chirurgische Risiken
Maßnahmen bei chirurgischen Komplikationen
Prothetische Risiken
Maßnahmen bei prothetischen Komplikationen
Entzündliche Risiken
Maßnahmen bei entzündlichen Komplikationen
Forensische Aspekte
Patientenaufklärung
Dokumentation
Was tun bei einem Behandlungsfehler?
Tipps und Tricks für die Praxis – Übungen am Schweinekiefer und Video-OP
Diskussion von Komplikationen (wenn gewünscht, anonymisiert), die die Teilnehmer
bei eigenen Patienten hatten

Kursleiter:
Kursort:
Lern-/Lehrziele:

Zielgruppe:
Notwendige
Ausrüstung:

Modulinhalt:
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Tel.: 02 11/1 69 70-77
Fax: 02 11/1 69 70-66
E-Mail: sekretariat@dgzi-info.de
www.dgzi.de

24 Anmeldung und Konditionen

Das neue modulare Curriculum Implantologie.

Die Anmeldung für die Seminarreihe gilt als verbindlich und ein Teilbetrag der Kursgebühr in Höhe von 2.500 Euro ist bei der Anmeldung per
Bankeinzug zu entrichten.
Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis acht Wochen vor Beginn der Seminarreihe möglich. Der Wechsel in eine andere Kursreihe ist aufgrund
der limitierten Teilnehmerzahlen nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Testierung der Teilnahme erfolgt nach jedem Kurswochenende
bzw. nach Absolvierung der Hospitation und der Supervision durch den Seminarleiter. Nach Abschluss des Curriculums reicht der Teilnehmer die
komplette Testatseite beim Organisationsreferenten der DGZI ein.
An einem Kurs können ca. 25 Kollegen teilnehmen. Die Einteilung in die einzelnen Seminarreihen erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge der
Anmeldungen. In Ausnahmefällen ist bei begründeter und dokumentierter Verhinderung für ein Seminarwochenende der Wechsel in eine andere
Seminarreihe möglich. In diesem Fall ist die Kontaktaufnahme mit dem Organisationsreferenten und Schatzmeister der DGZI erforderlich, da die
Umbuchung mit Aufwand und Kosten verbunden ist.

Bei mangelnder Teilnehmerzahl bzw. Verhinderung eines Seminarleiters wird das Seminarwochenende bzw. die Seminarreihe auf einen späteren
Termin verschoben.

Nach Abschluss eines jeden Kurswochenendes ist die Testatseite vom Seminarleiter zu unterschreiben. Die komplett unterschriebene Testatseite
dient als Nachweis der Anwesenheit bei den einzelnen Kurswochenenden. Nach Ende des Curriculums muss die Testatseite mit den
Unterschriften für acht Wochenenden sowie für Hospitation und Supervision an den Organisationsreferenten zur Ausstellung der Urkunde ge-
schickt werden.

Kursgebühren und sonstige Kosten

Die Kursgebühren für die acht Wochenenden betragen für:

a) Nicht-Mitglieder der DGZI € 5.950,–

b) Mitglieder der DGZI € 4.900,–

(Die ermäßigte Gebühr gilt nur in Verbindung mit dem Abschluss einer Mitgliedschaft für eine Mindestlaufzeit von mehr als 36 Monaten)

Ein Teilbetrag in Höhe von € 2.500,– ist mit der verbindlichen Anmeldung per Einzugsermächtigung zu entrichten.
Übungsmodelle sind ggf. separat zu bezahlen.
Seminarleiter können Material- und Instrumentenlisten erstellen, die vom Kursteilnehmer mitzubringen sind.

Kosten für Hospitation und Supervision

Die Kosten sind von dem Curriculum-Teilnehmer direkt an den ausbildenden Kollegen zu zahlen und sind nicht in der Curriculumgebühr enthal-
ten.

Hospitation:
Ein halber Hospitationstag € 300,–
(Assistenzärzte) € 200,–
Ein ganzer Hospitationstag € 500,–
(Assistenzärzte) € 400,–

Supervision (pro Stunde) € 250,–

Anmeldung und Konditionen

KONTAKT
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§1: Grundlagen

1. Die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI) verleiht nach näherer Maßgabe der in den §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8
genannten Kriterien Mitgliedern die Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“.

2. Die Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ darf nur an solche Mitglieder verliehen werden, die hierfür die erforderlichen formel-
len Voraussetzungen sowie die Prüfung für die Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ bestanden haben.

3. Durch die Richtlinien soll insbesondere festgestellt werden, ob das DGZI-Mitglied aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung sowie der nach-
gewiesenen fachlichen Qualifikation eine implantologisch/oralchirurgische Behandlung auch bei schwierigen Krankheitsbildern sicherstel-
len kann.

4. Im Ausland erworbene gleichwertige Qualifizierungen können auf Antrag eines Mitgliedes vom Vorstand aufgrund eines Vorstandsbe-
schlusses anerkannt werden.

§2: Verleihung

1. Die Verleihung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ erfolgt auf Bewerbung eines Mitgliedes durch den Vorstand durch 
Vorstandsbeschluss auf Vorschlag des Prüfungsausschusses (§ 3).

2. Die Verleihung darf nur erfolgen, wenn das Mitglied die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Qualifizierung „Spezialist 
Implantologie – DGZI“ erfüllt. Die materiellen Voraussetzungen werden durch eine praktische und theoretische Prüfung durch den 
Prüfungsausschuss (§3) festgestellt.

§3: Prüfungsausschuss

1. Der Prüfungsausschuss, der aus 3 Personen besteht – Vorsitzender und dessen 1. und 2. Stellvertreter – wird vom Vorstand durch 
Vorstandsbeschluss bestimmt. Er soll aus anerkannten Spezialisten der Implantologie bestehen. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit der
Mehrheit seiner Stimmen über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Prüfung.

2. Der Prüfungsausschuss ist für die Abhaltung der praktischen, schriftlichen und mündlichen Prüfung zuständig. Er hat auch zu prüfen, ob 
die formellen Voraussetzungen für die Verleihung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ erfüllt sind.

3. Mitglieder des Prüfungsausschusses können wegen Besorgnis der Befangenheit auf Antrag eines Bewerbers abgelehnt werden. Der Antrag
ist beim Vorstand der DGZI einzureichen. Der Antrag ist unverzüglich ab Kenntnis des Ablehnungsgrundes schriftlich unter Beifügung ent-
sprechender Beweismittel zu stellen und zu begründen. Eine Besorgnis der Befangenheit ist nur anzunehmen, wenn aus der Sicht eines 
objektiven Dritten ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unvoreingenommenheit eines Mitglieds des 
Prüfungsausschusses zu begründen. Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der Vorstand durch Vorstandsbeschluss unter gleichzeitiger
Benennung eines anderen Ausschussmitgliedes.

4. Nach Beendigung der Prüfung ist ein Ablehnungsgesuch nicht mehr statthaft.

5. Gegen die Prüfungsentscheidung kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Vorstand der 
DGZI Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich und unter Beifügung entsprechender Beweismittel zu begründen. Der 
Vorstand entscheidet durch Beschluss über die Begründetheit der Beschwerde. Er kann die Beschwerde zurückweisen, oder die Prüfung als
Bestanden erklären, oder eine erneute Prüfung zulassen.

§4: Bewerbung

1. Die Bewerbung eines Mitglieds zur Verleihung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ ist über das zentrale Büro der DGZI an
den Prüfungsausschuss zu richten. Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen:

– Curriculum vitae;
– Nachweise über die Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen (§ 5 Abs.1).

RICHTLINIEN 
für die Verleihung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI”
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2. Die Bewerbungsunterlagen werden dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses – in dessen Verhinderungsfalle, dessen Stellvertreter – vom
DGZI-Büro zur Prüfung übermittelt.

3. Der Nachweis des Tätigkeitsschwerpunktes Implantologie ist von Vorteil, da er eine Grundqualifikation bestätigt und sollte den 
Bewerbungsunterlagen – soweit vorhanden – beigefügt werden.

§5: Bewerbungsvoraussetzungen

1. Bewerbungsvoraussetzungen sind:
1.1. Die Absolvierung von mindestens 250 DGZI-anerkannten Fortbildungsstunden unter Beachtung der Richtlinien der BZÄK innerhalb

der letzten fünf Jahre vor Einreichung der Bewerbung aus verschiedenen Teilbereichen der Implantologie. Dazu kann die 
Absolvierung einer anerkannten Fortbildungsveranstaltung (180 Punkte wie z.B. Curriculum Implantologie DGZI) gehören.

1.2. Vorlage eines Lebenslaufes, der den beruflichen Werdegang beschreibt und einer aussagekräftigen Auflistung von mindestens 
400 Implantationen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Einreichung der Bewerbung.

1.3. Operationskatalog (Ausdruck chirurg. Leistungen, OP-Buch entsprechend § 6 Abs.5.4.).

2. Aus den dokumentierten Implantationen gemäß 1.2. hat der Bewerber nach Auswahl und Aufforderung der Prüfungskommission die 
Dokumentationen über 12 von ihm selbstständig durchgeführten Implantationen und prothetisch versorgte Behandlungsfälle vorzulegen.

3. Über die Anrechnung von Fortbildungsstunden auf die nach Abs.1.1. geforderten 250 Fortbildungsstunden im Rahmen von Jahrestagungen
entscheidet der Prüfungsausschuss (§ 3), der hierzu den Vorstand der DGZI anzuhören hat. Das Mitglied hat hierfür einen Antrag an den
Vorstand der DGZI zu richten.

4. Mitglieder, die bereits eine Qualifikation im Fachgebiet Implantologie erlangt haben, die den Richtlinien für die Ernennung zum 
„Spezialist Implantologie – DGZI“ entspricht (z.B. Prüfung zum Spezialist für Implantologie der EDA oder eine vergleichbare 
Qualifikation der DGI oder anderer, auch ausländischer Ausbildungsstellen oder Universitätskliniken [Masterdegree], die die Richtlinien er-
füllen), erfüllen die Bewerbungsvoraussetzungen auf Verleihung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“. Über die erlangten
Qualifikationen müssen diese Mitglieder aussagekräftige Dokumente vorlegen. Die Verleihung der Qualifikation „Spezialist Implantologie
– DGZI“ setzt auch bei diesen Mitgliedern das erfolgreiche Bestehen der Prüfung gemäß § 6 voraus.

§6: Prüfung

1. Die Prüfung besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil der Prüfung wird vom Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem Vorstand festgelegt.

3. Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus einer schriftlichen Arbeit aus dem gesamten Gebiet der Implantologie einschließlich der 
Grenzgebiete, dessen Inhalt der Prüfungsausschuss zusammen mit dem Vorstand auswählt. Der schriftliche Teil der Arbeit wird vorher vom
Prüfungsausschuss in Abstimmung mit dem Vorstand festgelegt.

4. Die mündliche Prüfung dient der Überprüfung von fundierten und erweiterten Kenntnissen des Bewerbers für die zahnärztliche Praxis auf
dem Gebiet der Implantologie/Oralchirurgie sowie der Fähigkeit zur kritischen Wertung von spezieller Fachliteratur. Im Rahmen der münd-
lichen Prüfung werden die vom Prüfungsausschuss ausgesuchten und vom Bewerber dokumentierten 12 Behandlungsfälle diskutiert. Dem
Bewerber werden Fragen aus dem gesamten Gebiet der Implantologie und deren Grenzgebiete zur Beantwortung gestellt.

5. Die Prüfungsinhalte der einzelnen Prüfungsabschnitte umfassen folgenden Stoffkatalog:

5.1. Oralchirurgische Kenntnisse
– Entfernung retinierter Zähne
– Osteotomien
– Behandlung von Kieferhöhlenerkrankungen
– Zysten
– Neurolyse
– Lappenplastiken
– Probeexzisionen
– Traumatologie
– Präprothetische Chirurgie
– Myoarthropathien

5.2. Spezielle Kenntnisse
– Anatomie und Physiologie des orofazialen 

Systems
– Pathologie, Ätiologie und Epidemiologie (Grundlagen)
– Implantologisch relevante Altersveränderungen
– Allgemeines zur Implantologie
– Prophylaxe und implantologische Vorbehandlung
– Präimplantologische Diagnostik
– Enossale Implantate (Form, Aufbau, Beschichtung)
– Anwendung von Röntgenstrahlen inklusive Diagnostik 

bildgebender Verfahren, CT, MRT
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– Ätiologie, Pathogenese und Epidemiologie der
Parodontopathien

– Ätiologie von Knochenerkrankungen
– Ätiologie von Bluterkrankungen
– Grundkenntnisse Autoimmunerkrankungen
– Grundlagen der Histologie, Immunologie, Entzündung 

und Wundheilung
– Beurteilung von Risikopatienten mit Konsequenzen für 

Planung und Behandlung
– Unverträglichkeitsreaktionen, Allergien
– Periimplantitis
– Rhinologische Aspekte bei implantologischen Eingriffen
– Wachstumsfaktoren und ähnliches
– OP-Techniken
– Augmentationen
– Knochenersatzmaterialien
– Geweberegeneration
– spezielle Operationsverfahren
– Sinusliftverfahren
– Einsatz von Bone Splitting, Bone Spreading,
– OP-Mikroskop, Lupenbrille
– Distraktionsosteogenese
– Nervverlagerungstechniken
– Beherrschung einer komplexen vollständigen 

Behandlungsplanung und eines entsprechenden 
Behandlungskonzeptes

– Komplikationen und deren Management

5.3. Prothetische Kenntnisse
– Suprastrukturteile, Einzelzahnimplantate, rein implantat-

getragene Rekonstruktionen, Hybridkonstruktionen,
Befestigung implantatgetragenen Zahnersatzes,

– Kenntnisse in der Anwendung von mindestens drei 
Implantatsystemen

– Rote und weiße Ästhetik
– Interimsversorgung und Provisorien
– Sofortbelastung
– Spätbelastung
– prothetische Diagnostik
– Registriertechnik und Artikulatoren
– Geroprothetik
– Prothetische Versorgung von Patienten mit Kiefer- und 

Gesichtsdefekten
– Adaptionsstörungen und Komplikationen
– Abdrucksformen
– Funktionsanalyse
– Funktionstherapie
– Alternativen festsitzend herausnehmbaren Zahnersatz
– indikationsabhängige Formen des herausnehmbaren 

Zahnersatzes

– Befestigung und Eingliederungssysteme
– Weichteilplastiken mithilfe von Zahnersatz und 

Implantaten

5.4. Fachübergreifende Grundkenntnisse
– Kenntnisse in Notfallmedizin (Monitoring, EKG,

Pulsoxymetrie)
– Innere Medizin
– Anäesthesie (Verfahren)
– Sedation
– HNO
– Chirurgie
– Neurologie
– Pharmakologische Kenntnisse bei üblichen 

Dauermedikationen mit Relevanz für operative 
Maßnahmen

– Geriatrie
– Hygiene
– Klinische Labordiagnostik
– erworbene, angeborene oder künstliche hämorrhagische 

Diathesen und deren Therapien

5.5. Operationskatalog
Zusätzlich zu der Auflistung der gesetzten und versorgten
Implantate ist ein Operationskatalog der speziellen
Operationen sowie der oralchirurgischen Operationen vom
Prüfling vorzulegen: die Implantationen und Versorgungen
sollen alle Indikationsklassen umfassen und eine möglichst
gleichmäßige Verteilung aufweisen. Von den Implantationen
sollen jeweils mindestens 10% der Fälle sein:

Oralchirurgische Eingriffe
– Komplikationsbewältigung (Blutstillung massiver 

Blutungen z.B. A. palatina, A. lingualis, K.H.
Anastomosen, Nasentamponade)

– Osteotomien
– Entfernung impaktierter/retinierter Zähne
– Zystenoperationen
– Wurzelspitzenresektionen
– Vestibulum-Plastiken
– Lappenplastiken
– Lippenbändchen-OP
– Herstellen und Eingliedern von Verbandsplatten

Spezielle Operationen
– Operationen in Nervnähe
– Sinusliftoperationen
– Operationen bei fortgeschrittener Kieferatrophie
– Hartgewebsaugmentationen
– Weichteilmanagement (Papillenrekonstruktion etc.)
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§7: Dokumentation der Behandlungsfälle

1. Die Dokumentation der von der Prüfungskommission angeforderten Behandlungsfälle muss folgende aussagekräftige Unterlagen enthalten:
1.1. Allgemeinmedizinische und spezielle Anamnese. Bewertung der Risikofaktoren und eventuelle systemische Erkrankungen, auch im

Zusammenhang mit der Diagnose und dem Behandlungsplan.
1.2. Erwartungen und Einstellungen des Patienten zu seinem Kausystem zu einer implantologischen Behandlung sind zu evaluieren und

prognostisch zu beurteilen (Patientencompliance).
1.3. Zahnmedizinischer Status: Vollständiger klinische Befund. Er muss insbesondere auch die visuelle Beurteilung der Gingiva, der 

Sondierungstiefen, des Attachmentverlustes, der Mobilität und der Mundhygiene umfassen.
1.4. Röntgenbefund: Vollständiger Röntgenstatus in Rechtwinkeltechnik oder ein OPG vor und nach Implantation sowie nach protheti-

scher Versorgung, jeweils in guter Qualität. Die Qualität der Aufnahmen wird beurteilt. Befunde von prognostischer und/oder the-
rapeutischer Bedeutung sind zu beschreiben. Vorhandene CT-Aufnahmen sind vorzulegen.

1.5. Fotostatus: Vollständiger Fotostatus soweit vorhanden, mindestens jedoch Fotos vom Endbefund der Prothetik.
1.6. Modelle: Erwünscht.
1.7. Diagnose: Sie muss sowohl allgemein wie gebiss- bzw. zahnbezogen sein und – soweit vorhanden – den nationalen sowie bevor-

zugt den internationalen (europäischen) Normen bzw. Standards entsprechen.
1.8. Behandlungsplan: Aufgrund der Ätiologie, der Befunde und der Diagnose ist der Behandlungsplan eingehend zu beschreiben und 

zu erläutern (schriftlich, Rö - Durchzeichnung auf Folie, computerunterstützte Planung)
1.9. Prognose: Diese soll sowohl allgemein als auch auf das einzelne Implantat bezogen sein.
1.10. Behandlungsablauf: Detaillierte Beschreibung der durchgeführten Behandlung. Der zeitliche Ablauf der durchgeführten 

Behandlungsmaßnahmen ist zu vermerken und zu erläutern.
1.11. Schlussbefund: Für den Schlussbefund sind die Unterlagen gemäß der Punkte 1.3. bis 1.6. in § 7 zu erstellen. Die Behandlung und

die Weiterbetreuung sind in einer Epikrise zu diskutieren.
1.12. Spätbefund: Bei mindestens 6 der 12 dokumentierten Fälle sollen die Spätbefunde nach 3 Jahren dokumentiert werden.

§8: Fortbestand der Qualifikation

1. Das Mitglied, das die Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ erhalten hat, hat seine besonderen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem
Gebiet der Implantologie laufend fortzubilden und zu dokumentieren. Dies insbesondere durch:
1.1. Regelmäßige aktive Mitarbeit an Fortbildungskursen und wissenschaftlichen Fachtagungen, Teilnahme an Workshops, Studiengruppen,

Seminaren und sonstigen aktiven Weiterbildungsmaßnahmen
1.2. Wissenschaftliche Arbeiten, Studien und Autorentätigkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten
1.3. Referententätigkeit auf seinem Fachgebiet
1.4. Anerkennung der Ethikrichtlinien der DGZI e.V.

2. Der Vorstand der DGZI kann jederzeit überprüfen, ob der „Spezialist Implantologie – DGZI“ diese Voraussetzungen erfüllt. Auf Anforderung hat
das Mitglied dies nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, kann der Vorstand die Führung der Qualifikation „Spezialist Implantologie
– DGZI“ durch Vorstandsbeschluss widerrufen. Mit Zugang des Widerrufes ist das Mitglied nicht mehr berechtigt, die Qualifikation „Spezialist 
Implantologie – DGZI“ zu verwenden.

3. Scheidet ein Mitglied aus der DGZI aus, ist es nicht mehr berechtigt, die Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ zu verwenden.

§9: Sonstiges

1. Das Mitglied erkennt die Richtlinien als verbindlich an und unterwirft sich ihnen.

2. Ausbildungsstellen sind weltweit alle von der DGZI anerkannten Fortbildungsstätten und Fortbildungsveranstaltungen.

3. Das Mitglied hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob es die nach Standes- oder Wettbewerbsrecht erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen für
die Verwendung der Qualifizierung „Spezialist Implantologie – DGZI“ im geschäftlichen Verkehr erfüllt.

4. Das Mitglied hat die Kosten der Prüfung zu tragen. Die Kosten der Prüfung werden durch den Vorstand der DGZI festgelegt und können vorher
beim Vorstand der DGZI erfragt werden. Die Kosten der Prüfung sind vor Einleitung des Prüfungsverfahrens zu zahlen. Eine Rückerstattung der
Prüfungsgebühren findet auch im Falle des Nichtbestehens der Prüfung nicht statt.

5. Das Mitglied hat die im Rahmen der praktischen Prüfung benötigten Materialien und Instrumente zur Prüfung auf eigene Kosten mitzubringen.

6. Erforderliche Aktualisierungen oder Änderungen können durch Vorstandsbeschluss bis zur Verabschiedung durch die nächste Mitglieder-
versammlung vorübergehend beschlossen werden.
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Bitte beantworten Sie nachfolgende Fragen vollständig und wahrheitsgemäß und senden diesen Fragebogen unterschrieben zusammen mit den
entsprechenden Unterlagen an die DGZI.

Titel, Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Praxisanschrift:

Telefon: Fax:

E-Mail: Homepage:

Voraussetzungen/Einzureichende Unterlagen:

� Kurzvita/CV
� Nachweis über die Absolvierung des Curriculums Implantologie bei einer wissenschaftlichen Gesellschaft 

(DGZI, DGI, DGMKG – mindestens 130 Stunden Dauer und 180 Fortbildungspunkte der Konsensuskonferenz)
� Zahnärztliche Approbation oder fachärztlicher Nachweis Kieferchirurgie (Kopie)
� Mitglied der DGZI (kein Nachweis erforderlich)
� Nachweis einer mindestens dreijährigen implantologischen Erfahrung, 200 gesetzte Implantate oder 70 Fälle in den entsprechenden

Indikationsklassen (Eidesstattliche Erklärung, Übersendung von 10 OPG)

Erste selbst durchgeführte Implantation (Datum):

� Nachweis anderer Prüfungen, deren Gleichwertigkeit beantragt werden soll (Zertifikat in Kopie beifügen)

Es wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 250 EUR erhoben.

Ich versichere und verpflichte mich als „Zertifizierter“ auf dem Gebiet der zahnärztlichen Implantologie:
a) den jährlichen Nachweis zu führen, an implantologischen Fortbildungskursen und Seminaren teilgenommen zu haben bzw. teilnehmen werde
b) mich an die von den Bundesverbänden und wissenschaftlichen Gesellschaften festgelegten Indikationskriterien zu halten und 
c) die Interpretation der Gebührenrichtlinien der Berufsverbände einzuhalten
d) meine implantologischen Fälle zu dokumentieren

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass ich diese Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt habe.

Ort, Datum Unterschrift und Stempel

Diesen Antrag und die vollständigen Unterlagen senden Sie bitte per Post an:

DGZI Sekretariat
TSP
Feldstraße 80, 40479 Düsseldorf
Tel.: 02 11/1 69 70-77 | Fax: 02 11/1 69 70-66

DGZI-Antrag
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT IMPLANTOLOGIE – KONSENSUSKONFERENZ



VERBINDLICHE ANMELDUNG ZUR                                                            

Bitte senden an Telefax: 02 11/1 69 70 66 oder 0800-DGZIFAX

Titel, Name:__________________________________________ Vorname:__________________________________________

Straße:_______________________________________________ PLZ Ort:_____________________________________________

Tel. (Praxis): Tel. (priv.):__________________________________________

Fax (Praxis):__________________________________________ E-Mail:______________________________________________

ZA/ZÄ O Oralchirurg O MKG-Chirurg O

Implantologische Erfahrung: ja O nein O

Falls ja:

Implantologisch tätig seit:________________________________________________________________________________________

Anzahl der inserierten Implantate:________________________________________________________________________________

Ich habe Erfahrung mit folgenden Implantatsystemen:

_________________________________________________________________________________________________________________

Ich bin Mitglied der DGZI: ja O nein       O

Ich habe die Mitgliedschaft beantragt: ja O nein       O

Einzugsermächtigung (gilt nur innerhalb von Deutschland)

Konto-Nr.:____________________________________________ Bankleitzahl________________________________________

Kreditinstitut:_____________________________________________________________________________________________________

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

____________________________________________ __________________________________________
Ort, Datum Unterschrift und Stempel

POSTGRADUIERTEN AUSBILDUNG „CURRICULUM  IMPLANTOLOGIE“ DER DGZI

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Seminarreihe „Curriculum Implantologie" der DGZI an. 
Die Gebühr: € 5.950 (Nichtmitglieder) bzw. € 4.900 (Mitglieder) umfasst die 8 Seminar-Wochenenden. Die Gebühren 
für die Übungsmodelle des propädeutischen Kurses sind extra zu entrichten. Hospitation und Supervision sind nicht 
in den Kursgebühren enthalten. Die Hospitation kostet pro Tag € 500, Hospitation pro Halbtag € 300. Die Supervision 
kostet € 250 pro Stunde. Bei der Supervision werden die im Programmheft dargestellten rechtlichen und vertraglichen 
Bestimmungen Grundlage dieser Anmeldung und wesenlicher Bestandteil des Vertrages. Fachlich gilt der Inhalt des 
jeweils aktuellen Programmheftes als vereinbart. Auf die Möglichkeit von darüber hinausgehende Änderungen 
seitens der DGZI – wie im Programmheft dargestellt – sei noch mal hingewiesen.

Hiermit ermächtige ich die Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.
widerruflich die von mir zu entrichtenden Gebühren zulasten meines Kontos
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Deutsche Gesellschaft 

für Zahnärztliche Implantologie e.V.

Sekretariat

Feldstraße 80

40479 Düsseldorf 

Tel.: 02 11/1 69 70-77

Fax: 02 11/1 69 70-66

E-Mail: sekretariat@dgzi-info.de

www.dgzi.de

PUNKTEBEWERTUNG
nach der Punktebewertungsempfehlung der Bundeszahnärztekammer/DGZMK (gültig ab 01.01.2006)

A Vortrag und Diskussion
Symposien, Tagungen, Workshops, Seminare, Kongresse o. ä.
(In- und Ausland)
1 Punkt pro Fortbildungsstunde
max. 8 Punkte pro Tag
1 Zusatzpunkt für schriftliche Lernerfolgskontrolle pro Veranstaltung

B Fortbildung mit aktiver Beteiligung jedes Teilnehmers:
Praktische Kurse, Praktische Übungen, Studiengruppen, Qualitätszirkel,
aktive Falldemonstrationen, Visiten, Hospitationen (In- und Ausland)
1 Punkt pro Fortbildungsstunde
max. 8 Punkte pro Tag
1 Zusatzpunkt pro Halbtag für Arbeit am Patienten, Phantom, Hands-on als
wesentlicher Kursinhalt mit praktischer Lernkontrolle
1 Zusatzpunkt für schriftliche Lernerfolgskontrolle pro Veranstaltung

C Interaktive Fortbildung:
elektronische, audiovisuelle, visuelle Medien o. ä. mit Auswertung des
Lernerfolgs in Schriftform oder elektronisch
1 Punkt pro Übungseinheit
2 Punkte pro Übungseinheit (aufwendige CME Beiträge, peer-reviewed*)

D Referententätigkeit (auch Qualitätszirkel-Moderatoren) gemäß den
Leitsätzen der DGZMK/BZÄK**
2 Punkte pro Veranstaltung (zusätzlich zu den Punkten der Teilnehmer)

E Erfolgreich absolviertes Abschlussgespräch/Falldarstellung nach einem
Curriculum
15 Punkte zusätzlich einmalig pro Curriculum

F Anerkennung von ärztlichen Fortbildungsangeboten, die eine offizielle
Punktezuteilung erhalten haben

G Selbststudium durch Fachliteratur
10 Punkte pro Jahr

Auch im Ausland absolvierte Fortbildungsveranstaltungen werden, wenn sie den Leitsätzen der BZÄK/ DGZMK/ KZBV zur 
zahnärztlichen Fortbildung entsprechen, gemäß dieser Punktebewertung bewertet. Der Zahnarzt/die Zahnärztin müssen 
selbst einen Nachweis über die Art der Fortbildung führen, der dies plausibel darlegt.

* Continous Medical Education Beiträge, von Experten begutachtet

** gilt nur für Vorträge für Mediziner und medizinisches Assistenzpersonal


